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RS OGH 1979/12/4 5Ob689/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1979

Norm

ABGB §918 Ib1

ABGB §936 IV

Rechtssatz

Die Au5ösung eines Sukzessivlieferungsvertrages richtet sich nicht nach den Regeln über die Dauerschuldverhältnisse,

sondern nach § 918 Abs 2 ABGB. Der Sukzessivlieferungsvertrag scha8t ein vorübergehendes Schuldverhältnis, das auf

einen von vornherein bestimmten Enderfolg hinausläuft, der in einzelnen unselbständigen Teilleistungen erreicht

werden soll.
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